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UNIVERSITÄT
BERN

Geschäftsordnung
über die Organisation der Universitätsleitung
vom 1. Juni 2018

Der Rektor der Universität Bern,

gestützt auf Artikel 23 Absatz 2 des Statuts der Universität Bern vom 7. Juni 2011,

besch/iessf;

ZusRlr¡n¡erusETzuNG

GRuruosRrz

SITzUNGEN

1. ZUSAMMENTRETEN
uruo TnRxrRruoeru

L Zweck

Art. I Die Geschäftsordnung über die Organisation der Universitäts-
leitung regelt I

a die Arbeitsweise der Universitätsleitung (ll.),

b den Aufbau der zentralen Verwaltung (lll.),

c die Unterschriftsberechtigungen und Ausgabenbefugnisse (lV.).

lî. DieArbeifsvneLsederUniversitätsleitung
Art. 2 1 Die Universitätsleitung setzt sich zusammen aus

a dem Rektor,

b vier Vizerektorinnen oder Vizerektoren,

c dem Venvaltungsdirektor.
2 Sie wird unterstützt durch den Generalsekretär.

Art. 3 Die Universitätsleitung beschliesst über alle Angelegenheiten,
die ihr durch die Gesetzgebung (namentlich durch Art, 39 UniG und
Art.24 UniSt) aufgetragen sind, im Kollegium. i

Art. 4 I Die Universitätsleitung tritt in der Regel einmalwöchentlich zu-
sammen.
2 Der Rektor setzt den übrigen Mitgliedern der Universitätsleitung jeweils
eine Frist zur Anmeldung der von ihnen gewünschten Traktanden. 

,

3 Zu traktandieren und zu behandeln sind alle Geschäfte, deren Behand-
lung durch die Universitätsleitung von der Universitätsgesetzgebung vor-
geschrieben ist.
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2. BEScHLUSSFAS-
SUNG

Art.5 1 Die Universitätsleitung ist bêschlussfähig, wenn mindestens
anwesend sind: der Rektor oder eine vom Rektor bezeichnete Vizerekto-
rin oder Vizerektor als Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie drei wei-
tere Mitglieder der Universitätsleitung.
2 Alle anwesenden Mitglieder der Universitätòleitung haben eine Stimme.

3 Der Rektor stimmt mit. Er hat bei Stimmengleichheit überdies den Stich-
entscheid.
4 Der Generalsekretär hat das Antragsrecht für alle sein Ressort betref-
fenden Geschäfte.
5 Geschäfte können auf dem Zirkulationsweg-behandelt werden, nament-
lich solche, deren Behandlung keinen Aufschub erträgt.

ô Der Rektor oder eine von ihm bezeichnete Vizerektorin oder ein von
ihm bezeichneter Vizerektor entscheidet darüber, ob ein Geschäft auf
dem Zirkulationsweg erledigt werden soll.

7 Wird ein Mitglied der Universitätsleitung in seinem Zuständigkeitsbe-
reich überstimmt, können auf Antrag des betroffenen Mitgliedes dessen
Argumente im Protokoll vermerkt werden.

STTIIv¡nTRETUNG Art. 6 1 Der Rektor wird durch die Vizerektorinnen oder Vizerektoren
vertreten.
2 Die Vizerektorinnen oder Vizerektoren vertreten sich gegenseitig.

3 Der Venrualtungsdirektor bestimmt im Bedarfsfall ein anderes Mitglied
der Universitätsleitung als Vertretung. lst eine solche lnstruktion nicht
möglich, übernimmt der Rektor die Vertretung.

lll. Der Aufbau der Zentralverwaltung

GLIEDERUNG

1. Allgemeines

Art. 7 Die universitäre Zentralverwaltung gliedert sich in die folgenden
Einheiten:

a das Rektorat,

b die Verwaltungsdirektion,

c das Generalsekretariat.

VERANTWoRTUNc DER Art. I Der Rektor, die Vizerektorinnen oder Vizerektoren, der Verwal-
LEtruruo tungsdirektor und der Generalsekretär sind verantwortlich für die Erfül-

lung der Aufgaben und die Finanzen ihrer Einheit sowie für das ihnen
unterstellte Personal.
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2. Rektorat

2.1 Gliederung

Art. 9 Das Rektorat gliedert sich in

a die Funktion des Rektors,

b das Vizerektorat Lehre,

c das Vizerektorat Forschung,

d das Vizerektorat Entwicklung,

e das Vizerektorat Qualität,

f die Rektoratsdienste.

2.2 Der Rektor

Art. l0 1 Der Rektor

a leitet das Rektorat,

b führt den Vorsitz iù Senat, I

c steht der Universitätsleitung vor,

d sorgt dafür, dass die Aufgaben des Senats und der Universitätslei-
tung zeitgerecht, zweckmässig und koordiniert wahrgenommen
werden,

e führt in der Regel die Ernennungsverhandlungen mit den Kandida-
tinnen und Kandidaten für ordentliche oder ausserordentliche Pro-
fessuren im Einvernehmen mit den Fakultäten,

f ist zuständig für die Beziehungen zu anderen Hochschulen des ln-
und Auslandes,

g ist zuständig für Planungsfragen; er ist Vorsitzender der Finanz- und
Planungskommission,

h ist zuständig für die Strategieentwicklung und die strategischen Ge-
spräche mit den Fakultäten und andern Organisationseinheiten,

i ist zuständig für die ihm direkt unterstellten Abteilungen,

,¡ erfüllt die weiteren ihm durch die Universitätsgesetzgebung und die
Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben.

2 Er ist berechtigt, in allen Belangen namens der Universitätsleitung Ver-
fügungen zu erlassen.
3 Er ist für alle gesamtuniversitären Aufgaben zuständig, die keinem an-
deren Organ übertragen sind. I

a Er ist überdies befugt, jederzeit an den Sitzungen aller übrigen Kom-
missionen der Universität mit beratender Stimme teilzunehmen.

Art. l1 Dem Rektor sind direkt unterstellt:

a der Generalsekretär,

b der Chef des Universitätsleitungsstabs,

c der Chef der Abteilung Marketing & Kommunikation
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ALLGEMEINES

VIzEREKTORAT LEHRE

VIZEREKToRnT FON-
SCHUNG

VIzEREKToRAT ENT.
WICKLUNG

2.3 Vizerektorinnen bzw. Vizerektoren

Art. 12 1 Ðie Vizerektorinnen oder Vizerektoren erfüllen ihre Aufgaben
nach Massgabe dieser Geschäftsordnung; sie üben die fachliche Füh-
rung der ihnen zugeordneten Bereiche aus; sie beraten, unterstützen und
entlasten den Rektor bei der Erfullung seiner Aufgaben.
2 Sie übernehmen die Stellvertretung des Rektors und sind befugt, gegen
aussen im Namen der Universität aufzutreten.
3 Sie tragen die Verantwortung für die lnhalte ihrer Bereiche.
a Sie haben für diese Bereiche gegenüber den Mitarbeitenden der Zent-
ralverwaltu ng Weisu ngsrecht.

Art. 13 1 Der Vizerektor Lehre ist zuständig

a für den Bereich Lehre (Zulassung, lmmatrikulation und Beratung,
Stud ienangebotsentwicklu ng, Verwaltungssystem Lehre, Su pport-
stelle für |CT-gestützte Lehre und Forschung, Deutsch als Fremd-
sprache, Beziehungen zu den Gymnasien),

b für Ernennungsgeschäfte (nach Absprache).

2 Dem Vizerektor Lehre sind die mit ihm zusammenarbeitenden Stabs-
mitarbeitenden direkt unterstellt.
3 Er ist Vorsitzender der Zentralen Bibliothekskommission der Universität
(ZEBU) sowie der lmmatrikulationskommission.
a Er ist zudem verantwortlich für die Betreuung von Geschäften nach be-
sonderer Absprache mit dem Rektor.

Art.14 I Der Vizerektor Forschung ist zuständig

a für den Bereich Forschung (einschliesslich Beziehungen zum Nati-
onalfonds, Grants Office, NCCR's und die weiteren Aufgaben im
Zusammenhang mit der Forschungsförderung),

b für Ernennungsgeschäfte (nach Absprache).
2 Dem Vizerektor Forschung sind die mit ihm zusammenarbeitenden
Stabsmitarbeitenden direkt unterstellt.

3 Er ist Mitglied der Kommission für die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses.
4 Er ist zudem verantwortlich für die Betreuung von Geschäften nach be-
sonderer Absprache mit dem Rektor.

Art. 15 1 Der Vizerektor Entwicklung ist zuständig

a für die Bereiche Weiterbildung, lnternationalisierung, Karriereförde-
rung,

b für Ernennungsgeschäfte (nach Absprache).

2 Dem Vizerektor sind die mit ihm zusammenarbeitenden Stabsmitarbei-
tenden direkt unterstellt.
3 Er ist Vorsitzender der Kommission für lnternationale Beziehungen und
der Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
sowie Mitglied der Kommission für Weiterbildung.
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Gliederung

AUFGABEN

4 Er ist zudem verantwortlich für die Betreuung von Geschäften nach be-
sonderer Absprache mit dem Rektor.

Art. 16 I Die Vizerektorin Qualität ist zuständig

a für die Sicherung und Entwicklung der Qualität, die Nachhaltigkeit
und die Gleichstellung,

b für Ernennungsgeschäfte (nach Absprache).
2 Der Yizerektorin sind die mit ihr zusammenarbeitenden Stabsmitarbei-
tenden fachlich direkt unterstellt; sie kann diese Unterstellung delegieren.
3 Sie ist Vorsitzende der Kommission für Qualität, der Kommission für
Gleichstellung sowie der Kommission für Nachhaltige Entwicklung.
a Sie ist zudem verantwortlich für die Betreuung von Geschäften nach
besonderer Absprache mit dem Rektor.

3. Die Verwaltungsdirektion

Art.17 Die Veruvaltungsdirektion gliedert sich in

a die Abteilung Bau- und Raumkoordination

b die Abteilung Betrieb und Technik, inkl. Fachstelle Risikomanage-
ment,

c die Universitätsbibliothek,

d die Finanzabteilung,

e die Abteilung lnformatikdienste, I

f die Personalabteilung,

g die Abteilung Universitätssport.

Art. 18 1 DerVenvaltungsdirektor

a leitet die Abteilungen der Verwaltungsdirektion,

b bereitet den Finanzplan vor,

c bereitet das Jahresbudget vor,

d führt den Finanzhaushalt,

e verwaltet das Universitätsvermögen, :

f ist zuständig für die Ausstellung der Anstellungsverträge (mit Aus-
nahme der Anstellung von ordentlichen und ausserordentlichen
Professorinnen und Professoren und Assistenzprofessorinnen und
Assistenzprofessoren mit Tenure Track),

g unterzeichnet namens und im Auftrag der Universitätsleitung die
Kündigungsverfügungen (mit Ausnahme der Entlassung von or-
dentlichen und ausserordentlichen Professorinnen und Professoren
und Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren mit Tenure
Track),

h prüft in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fakultät oder der die-
ser entsprechenden Organisationseinheit die Gesuche betreffend
die Gewährung von Forschungs- und Bildungsurlauben,

i fuhrt die Stellenbewirtschaftung,
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GLIEDERUNG

AuroRseN

1 ist zus.tändig für die Steuerung des Wissens- und Technologietrans-
fers mit Hilfe der Unitectra,

k ist namens der Universitätsleitung verantwortlich für die Steuerung
der Dienstleistungsinstitute bezüglich Zielvereinbarung, Ressour-
cenausstattung sowie Leistungsentgeltverträge,

/ ist zuständig für Darlehen an Professorinnen und Frofessoren.
2 Er ist von Amtes wegen Mitglied der Finanz- und Planungskommission,
der Bibliothekskommission und führt den Vorsitz der Kommission für ln-
formatikdienste.
3 Dem Verwaltungsdirektor kommt im Bereich des öffentlichen Beschaf-
fungswesens Verfügungsbefugnis zu.

a Der Verwaltungsdirektor kann bei Abwesenheiten seine Kompetenzen
den unterstellten Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern für das je-
weilige Zuständigkeitsgebiet übertragen. Er kann zudem der Universi-
tätsleitung eine Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter als gene-
relle Stellvertretung zur Ernennung vorschlagen.

5 Er erfüllt die weiteren Aufgaben, die ihm durch die Universitätsgesetz-
gebung oder vom Rektor übertragen sind.

4, DasGeneralsekretariat

Art. 19 1 Das Generalsekretariat gliedert sich in

a den Rechtsdienst,

b das Universitätsarchiv

c die Universitätsförderung,

d die Stelle der chargée des affaires francophones,

e das Sekretariat.
2 Dem Generalsekretariat administrativ angegliedert sind das lnterdiszip-
linäre Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG)sowie das Forum lslam
und Naher Osten (FINO).

Art. 20 1 Der Generalsekretär

a leitet die ihm unterstellten Verualtungseinheiten,

b besorgt persönlich das Generalsekretariat der Universitätsleitung
und des Senats,

c ist zuständig für sämtliche rechtlichen Angelegenheiten,

d prüft Titelfragen und bereitet deren Verleihung vor,

e bereitet den Dies academicus und den Tag des Studienbeginns vor
und ist verantwortlich für weitere Besuche und Events,

f führt den Bereich der Universitätsförderung,

g ist zuständig für die Kontakte der Universitätsleitung zur Vereini-
gung der Studierenden (SUB) und zum MVUB,

h ist zuständig für die Organisation und die Pflege guter Kontakte mit
wichtigen Entscheidungsträgerin nen u nd -träg ern.

2 Er ist von Amtes wegen Mitglied der Archivkommission.
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ALLGEMEINES

DRrnn¡rrrElAUFTRÄGE
SoWIE VERTRAGE BE-

TREFFEND DIE VER. :

WERTUNG VoN PATEN-
TEN

Frunruze¡r

PeRsoruRLwEseru

Bern, 29. Mai 2018

3 Er erfüllt die weiteren Aufgaben, die ihm vom Rektor übertragen sind.

lV. Unterschriftsberechtigung und Ausgabenbefugnr.sse
Art.21 I Der Rektor ist þerechtigt, in allen Bereichen namens der Uni-
versitätsleitung zu zeichnen.
2 Die übrigen Mitglieder der Universitätsleitung sind zeichnungsberech-
tigt für alle Geschäfte in ihrem Zuständigkeitsbereich. 

:

Att.22 1 Der Verwaltungsdirektor unterzeichnet namens der Universi-
tätsleitu ng Verträg e betreffe nd Drittm itte I aufträg e.

2 Er unterzeichnet namens der Universitätsleitung Verträge im Bereich
ïechnologietransfer entsprechend den einschlägigen Weisungen.

Art. 23 I Der Verwaltungsdirektor bewilligt namens der Universitätslei-
tung alle Ausgaben im Rahmen des Jahresbudgets und der getroffenen
Kreditbeschlüsse.
2 Der Verwaltungsdirektor erteilt die Bewilligung zur Eröffnung und Füh-
rung von Postcheck- und Bankkonti für die Universität. Kontoinhaberin
ist die U niversität. Der Ven¡valtu ngsdirektor ist zeichn ungsberechtigt.
3 Die Universitätsleitung regelt die Delegation von Ausgabenbefugnissen
und Unterschriftsberechtigungen im Rahmen des Anhangs zum Regle-
ment über die Führung des Finanzhaushalts der Universität Bern (FFU).

Att. 24 Der Verwaltungsdirektor hält die Befugnisse zur Unterzeichnung
von Anstellungsverträgen und weiteren Dokumenten im Bereich des Per-
sonalwesens in einer Liste fest, die von der Universitätsleitung bestätigt
wird.

V. Schløssbestimmungen
Art.25 Diese Geschäftsordnung tritt auf den 1. Juni 2018 in Kraft und
ersetzt die Geschäftsordnung vom 1. September 2016.

Der Rektor

lû fu**
Prof. Dr. Christian Leumann
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